§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen „ Pro Bärenkämpen“ und soll in das Vereinsregister eingetragen werden; nach der Eintragung führt er den Zusatz „e.V.“.
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Minden.

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung des gesellschaftlichen und kulturellen Miteinanders der Einwohner in Bärenkämpen.
(2) Dieser Vereinszweck soll insbesondere erreicht werden durch eigene Veranstaltungen und Projekte sowie durch ideelle und finanzielle Unterstützung von Aktivitäten anderer Gruppen aus dem Stadtteil Bärenkämpen.
(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „ Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung ( §§ 51 bis 68 AO) in der jeweils gültigen Fassung.

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

§ 3 Gewinnverwendung und Begünstigungsverbot
(1) Mittel des Vereins sowie etwaige Überschüsse werden nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet. Die Mitglieder erhalten keine Anteile am Überschuss und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(2) Ausgeschiedene und ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen.

(3) Es darf keine Person durch Verwaltungsaufgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßige Vergütung begünstigt werden.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die dem Vereinszweck dienen will. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift des gesetzlichen Vertreters. 
(2) Der schriftliche Antrag auf Aufnahme in den Verein ist an den Vorstand zu richten, der über die Aufnahme beschließt. 

(3) Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags durch den Vorstand ist unanfechtbar.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt (§ 6), Ausschluss (§ 7), Streichung der Mitgliedschaft (§ 8) oder durch Tod.

§ 6 Austritt

(1) Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären und unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig.
(2) Die Mitgliedschaft kann auch durch sofortigen Austritt aus dem Verein beendet werden, allerdings nur wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Besteht Streit über das Vorliegen eines wichtigen Grundes, kann der Vorstand den sofortigen Austritt zulassen.
§ 7 Ausschluss

(1) Ein Mitglied kann durch einen Antrag, der von jedem Vereinsmitglied bei dem für die Ausschließung zuständigen Organ gestellt werden kann, aus wichtigem Grund ausgeschlossen werden. Ein solcher wichtiger Grund liegt in der Regel bei groben Zuwiderhandlungen gegen die Vereinsinteressen oder vereinsschädigendem Verhalten vor.
(2) Über den Ausschluss eines dem Vorstand angehörenden Mitglieds entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit. Ansonsten entscheidet der Vorstand, wobei fünf der sieben Vorstandsmitglieder für einen Ausschluss stimmen müssen. Grundsätzlich ist dem Mitglied vor der Beschlussfassung die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben.
(3) Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied mittels eingeschriebenen Briefes bekannt zu machen.

§ 8 Streichung der Mitgliedschaft

(1) Eine Streichung der Mitgliedschaft ist zulässig, wenn das Mitglied mit seinem Mitgliedsbeitrag länger als drei Monate in Verzug ist und trotz Mahnung den Rückstand nicht innerhalb von zwei Wochen ausgeglichen hat. In der Mahnung muss das Mitglied auf die bevorstehende Streichung der Mitgliedschaft hingewiesen werden. Die Streichung ist dem Mitglied vom Vorstand schriftlich anzuzeigen.
§ 9 Beiträge

(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben.

(2) Die Höhe des Betrages, die Fälligkeit sowie die Form in der die Beträge zu zahlen sind, werden von der Mitgliederversammlung bestimmt.
§ 10 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 11 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem Schriftführer, dem Kassierer, zwei Beisitzern sowie dem Ortsvorsteher bzw. der Ortsvorsteherin des Stadtteils Bärenkämpen, der bzw. die kraft Amtes Mitglied des Vorstandes mit einem uneingeschränkten Stimmrecht ist. 
(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter vertreten, und zwar durch jeden allein. 
(3) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. 
Er hat vor allem folgende Aufgaben:

· Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnungen;

· Einberufung der Mitgliederversammlung;

· Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr; Buchführung; Erstellung eines Jahresberichts;

(4) Entscheidungen des Vorstandes bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmentenhaltungen bleiben dabei außer Betracht. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

5) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. Er bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen Neuwahl im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen.
§ 12 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung findet einmal im Kalenderjahr statt. Sie ist ferner einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse gebietet oder ein Fünftel der Vereinsmitglieder dies schriftlich und unter Angabe der Gründe und des Zwecks vom Vorstand verlangt. Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind:
· die Wahl des Vorstands;

· Entgegennahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung;

· Entlastung des Vorstandes;

· Wahl der Rechnungsprüfer;

· Änderung der Satzung;

· Auflösung des Vereins.

(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes oder seinem Stellvertreter mit einer Frist von 14 Tagen einberufen. Mit der Einberufung ist gleichzeitig die Tagesordnung mitzuteilen. Die Tagesordnung kann durch Mehrheitsbeschluss der Mitgliederversammlung ergänzt oder geändert werden; dies gilt nicht für Satzungsänderungen.
(3) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist jede ordnungsgemäß einberufene Mietgliederversammlung beschlussfähig. 
(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt.
(5) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der Abstimmung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt. 

(6) Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet, soweit die Satzung nicht etwas anderes vorschreibt, die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben dabei außer Betracht. Beschlüsse über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins bedürfen einer 2/3 Mehrheit der bei der Abstimmung abgegebenen gültigen Stimmen.

(7) Minderjährige können ab dem 14. Lebensjahr selbständig ihr Stimmrecht ausüben. Die generelle Einwilligung zur selbständigen Ausübung des Stimmrechts des beschränkt Geschäftsfähigen erklärt der gesetzliche Vertreter mit seiner Einwilligung zum Beitritt des Minderjährigen in den Verein. Die Ausübung des Stimmrechts durch den gesetzlichen Vertreter für den Minderjährigen ist in jedem Fall ausgeschlossen.

(8) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift, die vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist, aufzunehmen. 

§ 13 Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 12 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Die Auflösungsversammlung entscheidet in diesem Fall über die Verwendung des Vereinsvermögens. Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 
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